
Schiefische privilegirte Zeitungen. 
Bmwl768. Mondtags den 16, May. vlo. 5 8. 

MarsnUe, vom 25 Apri l . 
M a n wM hier Nachricht haben, daß die 

Algierer den vereinigten Niederlanden wirk¬ 
lich den Krieg angekündigt haben, und daß die 
Generalstaaten durch dieses Gerücht desto 
starker beunruhigt, und in eine desto größere 
Verlegenheit gefttzet würden, da Ihro Hoch-
mögenden noch zur Zeit von dem Capitain 
Byrchcs, d^n sie nach Algier gesandt, demDey 
neue Vorschlage zu thun, keine Nachricht er¬ 
halten hatten. 

Bologna, vom l 2 Aprl l . 
Die letzthin gemeldete Nachricht, baß die 

Neapolitanischen Truppen sich der Stadt und 
des HerzogthumsBenevento bemächtiget hat¬ 
ten, ist zu fruhzeitfg gewesen; sie stehen noch 
immer im Angesichte der genannten Stadt, 
ohne etwas feindseliges zuunternehmenMan 
vermuthet dahero, die Absicht dabey sey blos, 
denVorstellungen des ftanzösischen,spattischen 
und neapolitanischen Hofs, das Päbstliche 

Breve g^gen Parm« betreffend, desto mehr 
Nachdruck zu geben. OAdas Gerüchte, als 
wenn Neapel die Päbstliche Lehnsgerechtsame 
vermöge welcher solches dem Romischen 
Stuhle jahrlich ein wnsses Pferd oder Zelter, 
nebst einem Beut?! mit 6ooO Oucaten zu uber-
schicken pflegt, nicht mehr erkennen wolle; 
sondern vielmehr Ponto Corvo und Terracina 
als zu diesem Staate gehörige Lander, zurück-
fordre, gegründet sey oder nicht, muß man er-
warten. Einige sagen, daß sogar Avignon in 
Gefahr siehe, von den pabstlichen Ladern ge¬ 
trennt zu werden. 

Dublin, vom 12 Apri l . 
Vor einigen Tagen wurde zu Galwey ein 

großer Hecht gefangen, und aufdem dortigen 
Markte verkauft. Als dieser Fisch geöfnet 
war, fand man in dessen Leibe eine silberne 
Uhr, von Wil l iam Akland zu London verfer¬ 
tigt, mil einem schwarzen ?^ande, woran zwey 
Petschafte hiengen. Man hat seitdem ersah-



ren, daß diese Uhr'einem Bedienten zugehört, 
der vor 6 Wochen unglücklicher Weise ertrun¬ 
knist. 

Modena, den 14 Apri l . 
Der Ami Febronius, ein Werk, welches der 

gelehrte Jesuit, Pater Zachasias, Herzog!. 
Modenesischer Bibliothecar, geschrieben hat, 
ist in den hiesigen Staaten verbothen worden; 
und als sich der Verf. darüber beschwert, hat 
er die Antwort erhalten, baß zwischen den vo¬ 
rigen und jetzigenZeiten ein grosser Unterscheid 
sey. 
Ueber die schabliche Gewohnheit, die Todten 

in den Städten zu begraben. 
M a n hat sich schon oft und lange über die 

Kirchhöfe innerhalb der Städte beklagt, und 
es wäre wohl zu wünschen, daß eine so üble 
Gewohnheit, die Todten innerhalb den Städ¬ 
ten zu begraben, in allen Ländern abgestellet 
werden möchte. Daß die ohnehin dickf Luft 
wallen Städten, durch die faulen aufsteigen¬ 
den Dünsie vermodernder Körper noch unge¬ 
sunder und schädlicher gemacht werde, daran 
hat noch kein vernZnftiger Mensch gezweifelt-
W i r , die wir ohnehin den EtofzurVerwesung 
mit auf die Welt bringen, tragen kein Beden¬ 
ken, die giftigen Werkzeuge des Todes, womit 
die Luft, insonderheit im Sommer, durch den 
Gestank, der vor den Kirchhöfen aufsteigend 
sich gleich der Pest über unsere Wohnungen 
Derbreitet, beständig angefüllet ist, mit jedem 
Athemzug einzuathmen. Wi r thun sonst al¬ 
les zur Erhaltung unsers Lebens, warum sind 
wi r in dies m Stück so wenig aufunstr Bestes 
bedacht? Wenn man mehr über diese Materie 
lesen wi l l , ss kann man folgendes Werkgen in 
die Hand nehmen: Etrennes aux morts et aux 
virans* on Projet utile partout ou on est mort. 
En deux ebapitres. A la vaHee d^ Josaphau 
12. 2768- Dessen Verfasser aber bey dieser 
traurigen Gelegenheit ein wenig zu viel 
scherzt. Die berühmte Scene von den Tod-
ttngrabern beym Chakespear ist hingegen de¬ 
sto ernsthafter. 

Die Gewohnheit die Todten in den Kirchen 
zu begraben, ist noch schädlicher/ well die 

Dünste der Leiche« hier l« einem engen Raum 
eingeschlossen sind. Man hat einstmals in ei¬ 
nem Nonnenkloster zu Madrid eine Begrab^ 
nißgruft geöfnet, um eine Nonne darinn zu be^ 
graben. Der Todtsngräber war kaum hin¬ 
unter gesiiegm, als er schon Tod zur Erde fiel. 
Zwey andere Personen, die lhm nachglengen, 
um ihn zu rufen, wiederfuhr ein gleiches. 
Vega erzahlt eine andere Geschichte von dieser 
Art, wobey zwey Leute um das Leben gekom¬ 
men. Inder Lieben Frauen Kirche zu Paris/ 
ward im August 1744. bey der Beysetzung ei¬ 
ner Leiche in ein Gewölbe: der Todtengraber, 
als er noch auf der Leiter stand, mit Convulsi-
Onen befallen, und stürzte Tod in die Gruft 
hinunter. Ein anderer der sich mit einem 
Strick hinabließ, um ihn herauszuziehen, 
wollte ihn eben beym Kleide fassen, als er selbst 
den Athem verlohr. Man zog ihn sogleich 
heraus, aber Halb tod, und er hatte die ganze 
Nacht Csnvulsionen, Ohnmachten, Zittern 
und Herzklopfen. Ein dritter ward schon 
beym Eingänge des Begräbnißes blaß und 
verstellt, weil ihm der Athem wegblieb. Der 
vierte, der sich für sehr stark hielt, und denTod-
ten herausholen wollte, blieb alsobald auf des¬ 
sen Körper tob liegen, und der Bruder des er¬ 
sten unglücklichen Todten, welcher ih gern noch 
retten wollte, machte den Beschluß. Denn 
weil er den Körper des zweyten Todten, der 
auf feinen Bruder gefallen war, erst hinweg¬ 
räumen mußte, so hielt er sich zulange in der 
Hole auf, und bekam ein heftiges Drücken, 
welches ihn heraufzusteigen nöthigte. Hier¬ 
auftauchte er semSchnupftuch in ungarisches 
Wasser/nahm es zwischen die Zahne und wag¬ 
te sich zum andernmale hinein. Allein man 
sahe ihn bald taumelnd die Letter wieder her¬ 
aufsteigen, und aufder dritten Sprosse, ohne 
einiges Zeichen des Lebens zu geben, rück¬ 
wärts fallen. Man zog endlich disse Todte« 
mit Haaken heraus, und ihre Kleider stanken 
ganz unerträglich. Die Lichter verlöschten, 
wenn man sie an die Oefnung des Gewölbes 
brachte. Hunde, Katzen und Vögel, welche 
hineingeworfen wurden, starben in zwey M i -



nuten cstwulsivisch, und die hineingelassenen 
leere Vouteillen, welche man nachher verstopft 
hatte, haben noch nach sechs Wochen die Lich¬ 
ter ausgelöschet, und an den Thieren die 
Merkmale der barmn enthaltenen schädlichen 
Luft gezeiget. Wie unsinnig ist es also, weny 
man hie Todten in die Kirchen begrabt, und 
die Häuser der Andacht mit einem Pestgesiank 
anfüllet, der vielen hundert Menschen zugleich 
tsdtlich werden kann, obgleich der Erfolg da¬ 
von nicht so plötzlich ist. Der Geruch lehret 
es genugsam,Ztzaß die faulenden Dünste aus 
den Gewölbern sich in den Kirchen verbreiten, 
und wie oft mag nicht ein gesunder Kirchen¬ 
ganger den Zunder zu einem faulenden Fieber 
das im endlich sein Leben kostet, aus dem Gbt-
teshaust mitgenommen, oder ein Vater seine 
Kinder mic rödtlichen Krankheiten angesteckt 
haben. Zu Metz ward einstmals ein Madgen 
in eine Gruft der Pfarrkirche begraben, und 
nach 4 bis 5 Tagen ward davon die Kirche ss 
angcstekt/ daß man sie verlassen, und den Got¬ 
tesdienst in der Kirche den Pönitenten halten 
mußte. I n Paris hat man angemerkt, daß 
hie Kirchen iy den Hchren, da ansteckende 
Blattern graßirten, von den Körpern der dar¬ 
an verstorbenen Kinder übler gerochen; und 
eine Wep Jahr ledig gestanbeye Gruf t , die 

nickt übel MochenM durch ettt einziges Kinb, 
welches an dieser Krankheit gestorben, derge¬ 
stalt angesteckt worden, daß nach fünf Tagen 
ein Gestank bey der Oesnung herausgedrmp 
gen, welcher die Umstehenden inficirthat. 

I n den Breslauischen Sammlungen vom 
Iu l lo 1719- liest man eine Beobachtung von 
einem fsujen Fieber, welches sich mit dem Tode 
beschloßen, und blos von dem Gestank eines 
tobten Körpers erzeuget worden; nnd Meab 
erzählet, daß das aus einem faulenden Leich¬ 
nam gestoßene Wasser so giftig und scharfgewe¬ 
sen, daß es M den Theilen, die es benetzt hat, 
Gel<chwüre,ja fast den kalten Brand verursacht 
habe. Julius Capitolinus erzahlt in dem Le¬ 
ben des Kaisers Verus, daß die Soldaten des 
Marcus Antonius, den Sarg des Selemus 
eröfnet haben, weil sie darinn Gold zu finden 
oerymnet. Es sey aber ein so stinkender Dunst 
herausgefahren, baß die Pest, welche davon 
entstand, sich bls zu den Parthern ausgebreitet, 
und durch die Winde nach Griechenland und 
Rom gebracht worden sey. Aus dergleichen 
Umständen ist es erweislich, daß die Furcht, 
von den Ausdünstungen der Kirchengrüfte an¬ 
gesteckt zu werden, gewiß auf etwas mehr als 
eins bloße Zärtlichkeit gegründet sey. 

I n des privilegjrten Verlegers oieser Zeitung, Wilhelm Oottlieb Korns Buchhandlung 
ist zu haben: 

Allgemeine Biographie,vonIoh. Matthias Schröckh, lster Theil, 8. Berlin 767 25 sgr. 
Die Gcbrelbekunsi in einer Anweisung zur deutschen Orthographie, einem orthographische» 

Verzeichnis zweifelhafter Wörter und kurzgefaßten Regeln vpm Briefschrelben, nebst 2w 
Kupfern, gr 8. Nürnberg 23 sgr. 

Der Sppha, moralische Erzählungen, aus dem Franz des jünger« Herrn Crebillons Zersetzt 
2 Theile, 8. Pokin 15 sgr. . 

l9 Homme aux guarante ecus, 8* a Łondrcs, y6$ 8 %t'» , 
Ila Princessc de ßabilonc, gr, 8, a Londrcs j6S I? % ^ 
l* Ho^nete crimmail, Drame en cincjactes cn vers parM, FencuillotjieFalbaire, gf Yvcido« 

767 8fer. 
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Baron Oswald Wi lh. v. Tscha:n^ 

merschen im Breslautschen Fürstenthume Nsumärkischen Creißes gelegene Oüther Borne und 
Grünthal, welche nach Abzug der darauf haftenden Lasten auf 43756 Rthl. 13 sgr und resp. 
auf8862Rthl.2z sgr. 9 hl. gewürdiget worden, a dato binnm y Monath, und zwar in i cr-
znino ulriml) H pcremwiio den 28 Nov. dieses Jahres bey der hiesigen ssöntgl Ob«cramtsregie-
rung öffentlich werden subhastlrt und feil geboten werben. Es werben demnach alle und jede, 
welche diese Güther zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citiret und vorgeladen, in 
schon erwehnten.peremtorischen Termino den 2s Nov.dieses Jahres vor die hierzu angeordnete 



Königl Oberameswmtmßlon an gewshnltcherOberamtsstslle ln Person, oberburchgsnunas 
sam bevoll^^chtigre und unterrichtete Anwalde sich einfinden, ihr Gebot za thun, und hierauf 
zu gere artigen, daßdieoberwahnteu Güttr Borne und Grünthal dcm Meiitbinhenden werden 
zugeschlagen werden. Breslau den 22 Jan. 1768. 

Na-s/dnn 96 inttanriam des Andreas von Gunter auf Schönftld ?m 
thum?, dessen nur benanntes Guth S ^ und zu dem Ende vou der 
König! Ob-ramtsregierung hieselbst p"' pud^ica?i oclamara alle diejenigen, so daran ein Recht 
und Anspruch zu haben vermeynen, vol nemlich aber die Erbln der Sophia Eüsadech von Fl an-
kenber^geb.vonSeidlitz, ingleichen die AnnaMaria Cschrigin, oder ihre ctwamgm Erben, 
welche mit zween alten Consens. Capitalien zu 6675 Rthlr und resp. gc.o Rth!. deraufnoch m-
tabuliret sieben, peremrone cmrct und befehliget worden, in einer Zelt von 12 Wochen, vom un^ 
ten gcseßten Dato an zu zählen, solche aä ciila anzuzeigen, auch in dem letzten Termine den 8ten 
Ju l i a.c. aufdemOberamtehieselbstvor elnerzu demEnde niedergchtzeeuCommißion persön¬ 
lich oder durch hierzugehörig Bevollmächtigte Nachmittags um z Ubr zu erscheiaM/ ihre ver¬ 
meintliche Neckte und Ansprüche aä l^0wc0!lum altzumelden, deren ^ttlticIrio^ez durch Orts 
ginalinsirumenta oder auf ande^ rechtsgültige Weist beyzubringen; uno zwar unter Andro¬ 
hung der pl'Tclullon, Auferlegung eines ewigen Stillschweigens und von Amts wegen zu her¬ 
fügende Löschung der sowohl obbenanmen als etwanigen übrigen altcli Consenspcsisn in den 
Grundbüchern: als wird dieses denjenigen,denen daran gelegen ist, 
«wacht. Breslau den 25 Marti i 1768» 

K. Preu^. Brc^l Oberamtsregieru^ 
Dem Publi7o wird hierNtbekannt gemacht,daß aufdemSaale d.s tu^zge- Rön.'Nee-

«mtshausts den 20 I u n . c. Nachmittags um z Uhr einige Prcnosa, und namentlich i)ein 
A w g mit einem großen Brillanten, taxirt 350 Rchl. 2) ein Ring m t 3 Raum«, tc^xirt 8o M h l . 
z) ein Ring mit 5 Brillanten, ta^irt 66 Rthi. 4) ein Topas mit einem gdellchen Wappen, luxirt 
2 Rthl öffentlich ausgebothen, und demMeisidiethsnben wel de zuerkannt werdm. Es hoben 
sich also diejenigen, welche von diesen vraliosis etwas zu erflehen l̂ ust haben, an demeldtcn Ort 
und zu bestimmter Zeit sich einzufinden, und zu gewärttgen, daß solche ^ b a n n dem Melstbis-
thenden werden zuerkanntwerden. Breslau dm 25 Martii 1768. 

Kontgl Prmß. Breßl. OberamtsreZierung^ ^ ^ 
^ D̂ a aufb^nNrund des den 24 und 25 April 176' davon aufgenommenen bey^d^sNnI 

Oberanttsregierungen zu Breslau und Glogau, m;d ben dem Magistrat zu Landeshut einzuse¬ 
henden Pachta? schiages, das von 3schirnhausische l i6ei<on mis Gulh Niede baumgareeu 
und He'ntzewald, Bolckenbaynschen Creißes, on den Meisidkethem rn gerichtlich veroachtet 
werden soll, und zu dem Ende berßIul i dieses Jahres plo^ermlnosäilcimn^um an>Mtzet 
worden, so baden diejenigen, diezudesesMiethurgLuiihltdcn, bedeutendenTa^esvol derK. 
Bres'. Oberamtsreglerunss des Vormittags mnyUhrin Ptrson, oder durckbetörigBevult-
mä^t gte zu erscheine l< ihr Gebot und ihre Bedingungen we^cn Dauer drr ^acht, und sonst an-
ẑ ze^gen, und ;u gewärtigen, büß benenntes Gutt. N ki-e.da.imgarten und Hc ntzewald dem 
Meistöiethenden zur P^cht werde zun kanntwerben. Breslau den 22 April 1768 

Nachdenl ftch in 'lei mino ac! liciranclum auf d?e Eat ̂ Gottfried von Winklerischen Güter 
Wiesenthal,kudwiqsdorfund Iohnsdorf, den 2) Nov. c. kein annehmlicher Kaufer gesunden^ 
und deshalb Hä mstgmigm der non Willkleristben Ê^ sonlm u'n^^nnnäiKori^sochane Gl'll r 
nochmals auf6 Monatfubhc?sitret, unb^eiminr'z ulnmuz acl Ucitanäum auf den 17IUN. a 5, 
angesetzet worden: So wird sclä es hievmit dem Publiko, und daß besagten Tages vor der 
K. B«s l , OberalMsregmungVormittags um 9 Uhr die l^uunen sich mu ihrem Gebotene 



gerichtlich Werden zugeschlagen werden, MNachrtchtunv 
N n a b e k a n n t Die Realsten dieser in gutem Stanße sich befindenden Gäther 
st?d aus d«m bey lemn Königl-Bresl. Glogau und Oberschlesifchen Oberamtsregterungen 
lusamt dem Subhastalions- Pat enten afftgi. ten Taxen zu ersehen. Breslau den 27 Nov. 176 
' " ' " K. Vreuß. Bresl. Oberamtsregierung. ^ ^ 

Von Sei ten 'DM hiesigen Kön'gl,Pupillar'CoUe8ii wild dem Pudllco hiernnt bekannt 
aemacht, daß auf dem Saale des hiesigen König!. Oberamtshauses zu Breslau den :6May 
und in dcn nächstfolgenden Tagen, allerley Mobilien und Effekten, bestehend in Silber, Prätio-
lls ^lnn. Kupfer,M?ßing,Eisen,Hausralh,KleidernMasche und Federbetten, öffentlich ausge¬ 
bothen, und dcm MeiDiechenden käuflich überlassen werden sollen Eshaben demnach alle 
«nd jede, lvelche von den oböerzeichnelen Sachen, wovon der gedruckte Catalogus tn der yiefi-
aen ̂ önlgl. Oberamtscanzley gratie zu haben seyn wird, etwas zu erstehen, und käuflich an stch 
zu bringen, Lust und Belieben tragen, an dem vorbemelbten Tage in dem König! Oberamts-
bau<e sich einzufinden, ihr Geb.ot z« thun, und alsdann zu gewärtigen, daß diese Effekten den« 
Meisibietdendcn geaeu baarc Bezahlung in gangbaren Munzsorten werde zugeschlagen werden. 
Breslau den 12 April 2 7 6 3 ^ Konigl. Preuß Bresl. PuplllarcoLegium. . ^ 

^^m^a^ lüApproba tsönE.K Hechpr?Krteges-undDomaimnkamlnerderunwelt 
her Kctzerkunst hinter der Stadtmauer gelegene Spanschreiberhof, sonst zum Hanfstengelge-
nannt, an den Meisibietendrn verkaufet werden solle, und des Endes drey dicicarions Termine 
und »war der erste aufden 6May, der 2te avfden 2oe,usd. und den ?ten aufden 3 Juni c. a. 
anberaumet worden; Als machen Wir Directores, Purgermeister und Rath der Kon. Haupt-
m«dR«fldmMdl.Breb!,HN solches hierdurch öffentlich und in der Abficht bekslmt, doßKauflu-
stigi in den«, pr^i> ii tsn I.i< iiauanzi eiminiz auf den, Rathhaufe zur ordentlichen CeßwnsM 
enlwzher in Person, oder pei^lancksgriumlati8 inttruiwmHlc^inmamm fichemfinden, ihr 
Gebot ablegen, undgewälügentönren,daß dieserrunäuzdemMeifibtethenbcn und bsarZab-
lendea m l̂ > ininoj ulrnno werde sdjudiciret und jugefthlagen werden. Signatum Breslau-
den 27 April 1768 .. „ ^.__._^^_»»».««^..^ ^ 

daß ^'6 khem«liqen Ne<chttamee 
Benj W>idn?rs auf hkssger äustrsie« SchwM-utzischen Gasse gelegenes Md mit No. 766 be-
«tchmtes />aus offenklicl, klbhastiret werd?« soll, und tzazu'r« minu« ulnmuz den 7 Oct. c. an-
b?r nlmel worden. Es können dahero alle dictnngcn, so obgcdachten runäam, welcher auf 
21 <-O Reh! ge i<t t̂ 'ch gtwutdiget wo den, zu ^ f ^ f en gesonnen sind, sich angemeldeten Tagen 
<m ae^ö^nllckcrGerichtesieiieeil sieden,ihr G,horilä?r«wco!wmgeben,unbaewärt'gsn,daß 
ob^d'.MesHv.'.s an dcn MMbiethtnden unh Blstzahlenden bhnfthlbar admtziliretwnben 
soll. B resw l^en l^^n^ i768 , '__^^ , 

^ , ^ ^ ^ Stadt Breslau Landgülh«'- machst hierdurch beianns, ^cß d,:l R<'M!s 
Elif Wo!ftn. geh L^bnenn, Heus, Garten »ntz AeckerzuAltsil'citnig, so auf yo8 Tblr <ccl. 
8 'gr g'wurd'ge! werden, den 16 März l i May und 9 I u l . c. öffent! cb ftckhafit?el wssden loll, 
nndlvcs er »''eu dz? e»clllcitan^um, dreaüciles aber den 16 Aprile, a^ !Iqui6c:uäüM^)uKl-
iicn>!> m lk ensa, lud pwngpl^cluli citueturdvorgeladen. Brlslau^en 16Jon. 1768. 
" De re t Stadtgerichte citirkN bicrmitdmaus Breslau gebürtig n l t l ö M lT-^as« 
«ref ndm Bä'st nmach^ gesellen Ioh . Christ. Ravpöüch^dei desselben urbekannte Erb>n und 
sonst-g' vrä^^d nten, dergestaltperemccliieden 5 Nov. 1768 Vormittags rm 10 Nbr !« oll> 
beme'diten Gerichten gebührend zu eriHeinen, oder zu gewärtigen, daß derselbe vermög« Ks». 



Edicts vom 27^6.1765 sobenn pro «,^mo werde erkläret, und dessen unbekannte Erben ob« 
übrige Inteskssmten pr i lubim, wie auck sein hiesiges Vermögen dessen Anverwandten ver¬ 
abfolget werben. Breslau den 15 Pec. ^ 767^ 

"^Die Stadtgerichte zu ̂  reslau clttren und laden hiermit alle diejenigen, welche an bos 
Waarenlager, übrige Effekten und Vermögen des vor einiger Zeit von hier ausgetretenen Bür¬ 
ger Kauf und Handelsmannes Anbr.Gsttl Gabriels, ex quncunque cgplre eimge Anforderung 
zu haben vermeynen, baß dieselben in ule. ö. prc^cl. "1 ei m. äen g 1 k<^ c. ihre pl 2erensa lud p^n» 
p«Mst aä aäta anmelden sollen. Wobey wir den A. Gottl. Gabriel, hiemtt zugleich vorlaben, 
ln gedachten "leim. ulk. ohnfehlbar zu erscheinen, von stimm heimlichen Austritt Red und Ant¬ 
wort zugeben, oder bey seinem ungehorsamlichen Aussenbleiben zugewartigen, daß wider ihn 
jüxta c^cl. l>. p. IV. I'ir. 9. §. 161. werde verfahren werben, vemet. den 5 Feb. 1768 

Dte Brest Stadtgerichte convsciren und laden nicht nur alle und jede, so an des von 
hier entwichenen bürgerl. Partkrämec Gottlieb Seidels hinterlassenes Vermögen einige ?i^-
renslone5 zu haben vermeynen, baß dieselben binnen einer lwöchentlichen praclufivisthen Frist, 
besonders aber den 8 Juli c. a. solche lud pccna ^r^cluii H pei-pemi iNenrii ohnfehlbar Ll6, acta an, 
zumelden, sondern auch den von hier ausgetretenen bürgert Partkrämer, Gottlieb Seidel, daß 
derselbe sich innerhalb festgesetzten praciusivifchen Frist vor hiesigen Stadtgerichten ln Person 
wieser einfinden, und von seinem böslichsn Austritt Red und Antwort geben, oder Hey vorsetze 
ltchen Außenbleiben gewärtigen Me , daß wider ihn nach Vorschrift ^Oä.r i^ä. iv^ 9. § . l b l . 
werde verfahren werden. Breslau den 11 Martl i 176H. ^ ^ 

^ Die Bresl. Otadtgerichte machen hierdurch öffentlich bekant: Daß alle diejenigen, 
welche an den von Zier entwichenen bürgert. Panlrämer Gottlob Seidel, etwas an Geld/ 
oder Waaren zu zahlen und zu liefern schuldig, oder auf deßen Vermögen hier, oder anbei s" 
wo Arrest gemuthet, oder auch sonst demselben zugehörigen Gelder, Waaren, Effecten, Meu-
bles, Kostbarkeiten und Briefschaften, es sey Pfandsweise, oder als ein Depositum, oder 
etwa gar eigenmächtig hinter sich haben innerhalb 4 Wochen vom 12 April. 5. a, angerechnet, 
bey obbelobten Stadtgerichten getreulich anzeigen, und an Niemanden nichts ohne derselben 
Vorwitzen verabfolgen lassen sollen, widrtgenfals wider dieselben nach Vorschrift cvä. l>. I V. 
y. §. 12. lk. A. unnackbleidlich progredirel werden wird. Breslau den 11 Marti i 1768. 

Die Bresl. Stadtgertchte convocncn und laden alle und jede, welche an den in lolveiH) 
gewordenen hiesigen Bürger und ehemaligen Handelsmann I . Christoph Finger und dessen 
Vermögen ex czuocunqus capite ewige rechtsgültige Ansprüche zu haben vermeinen, a dato bin-
nen l 2 Wochen, und zwar aä rei m. percnn. ä. 17 May a. c. Nachmittags um 3 Ubr an gewöhn^ 
licher GericktssteNe aä Ilqu.iäanäum KiuNilicÄnäum pr^rCniu, lud ̂ wna z '̂Hcluli H pel^emi li" 
lenni zu erscheinen. Breslau den 19 Jan. 176z. ^ 

Die Bresl. Stadtgerichte laden alle und jede hiermit öffentlich vor, welche an den hiesigen 
von ll)lveyäo gewordenen Kaufmann Ioh . Adam Hoppe, oder dessen Vermögen, elnige Anfor¬ 
derungen zu haben vermeynen, daß sie solche binnen 12 Wochen, besonders aber den 17 May 
176z lud PNN5. prsecluli H pLi'petui MclM aä atts gehörig anmelden/ollen. Breslau den 15 
Dec^i767^ ^ ^ 

Die Stadtgerichte der König!. Haupt-und Residenzstadt Breslau machen hierdurch be¬ 
kannt .* weichergestalt aä mNanriam her Frauen Johanna Elisabeth Kauderbachin, geb. Riesin, 
>as auf der Albrechtgasse sub No. 38s und 389. gelegene Gottft. Christ, von Echreyvogelische 
Haus, öffentlich feilgeboten, und der 8 Dec. 2. c. der l Mart und der 4 I u n . a. f. zu diesfälligen 
t/VariHnz.'lolminn anberaumet worden; wannenhero sich Hkufiustige in angeregten i^elnu 



„:5<i« ordentlicher Gerlchtsfielle melden, ihre Gebote ablegen, und gewärtige»können, daßm 
1 «.mino Ultimo angezogener t>m,6u« so auf 22520 Rthl . gerichtlich taxi« ist, plu8 ücitann e 
miliuz lolvcnii, »chüäicnut und zugeschlilgen werden so«. Deciemm m Iu<z. 1^2). Vl»i§I. ä. 
2 «1^0^.1767. , , , 
" Die Brest, Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß «ä inNzntiam Marcus Löbei 
Meyerschen Contradictorls tit Adv. Übers, zu dem öffentlichen Verkauf, des aufden Wolfgana 
Adam Fischersch'n Namm gerichtlich verschriebenen, und zur Marcus ksbel Meyerschen Eon-
cursluassa geyörigen,a»fder äußern Nikolaigaffe zwischendenenHärknerschen und Schädischen 
Häusern sub No. 448. gelegenen Hauses den 19 Jan. l z Mart. und 17 May s.a. zu Imitation«. 
Terminen «»ickx'saumetw^o^!. .eSlau den 17Nov. 176V ^ 
"" H^e Hresil Stadtgerichte veroronen an alle diejenigen Eigenthümer, welche "bey dem 
allhiesigen bürgerl. Leinwanbleißer, I o h Gottlieb Vogel, die in der auf dem Rathhause aühier, 
aushängendem bpecckcatiun des mehrern zu ersehende» Mobiliarstucke theils durch die verstor¬ 
bene F!ickschnetder-W«ttlb, Dorothea Menzelln, und deren abgelebten Tochter Dörnerln, zum 
5heil aber auch durch einen gewissen ̂ rauknecht Mende versetzen lassen, unter der ernstlichen 
Bedrohung, daß im Fall sie diese verpfändeten Sachen binnen einem öwöchentlichen8p2liai 
welches den 31 May c. zu Ende laufet, der Gebühr nach nicht Motzen sollten, dieselbigen zu ge¬ 
wärtigen haben daß solche pr^via wxz veräußert, und ernannten Vogel daraus zu seiner Be¬ 
friedigung den Rechten nach, verholfen werden wird. Breslau den 5 Febr. l 763. 

DieBresll StcSlgerichte machen hierdurch bekannt, daß zum öffentlichen Verkauf des 
aushiesiaer Ohlauischen Gasse zwischen den Zimmermann-«nd Krünitzlschen Häusern sub No . 
1097 aelegenen auf45Oa Rthl. gewürdigten und zur I c h . Friedr. Metzigschen Concurs-Massa 
«ehsrigen Hauses der 22 April 21 I u n . undazAug. zu lermimz ticitat. pi-Rti^net worden. 
WornackNckKaufiustiae^lachten. BreslaudcnZ^eb^?63. ^ 
— " D i e BreslTStadtgerichte machen bskannt: daß das dem ^riäai-i«, dem gewesenen bür-
«er!. Tracteur I oh . Chrlstsph Gamme Kehörlge aufdem Neumarkte gelegene mit No. l 573 be« 
'eicdnete und aufzzooRthlr. gewürdigte Haus, öffentlich fubhastlret werdensoll, und dazu 
'lermmuz licngiwni» auf den 26 Nov. 26 Feb. und 31 May f. a. anberaumet worden, lvornach 
s> ch H!aufiuMae m^ chten Breslau den 23 AuK. 1767^ 

Die Bresl< Stadtgerichte provociren hiermit alle diejenigen/ welche gn'des von hieräus-
«ettetenkn Carl Wilh.Thlersch zurückgelassenes Vermögen einige Anforderung zu haben ver¬ 
meinen, binnen ? Monaten,>esc>Kders aber den 13M6Y c. ihre Ansprüche lud jiamapi^cWli H 
oeweiul ftlenm sä a>üa anzumelden, und verordnen zugleich an ernannten Carl Wilh. Thlersch, 
daß derselbe sich wnsl halb beräumter Frist hier Orts wiederum einfinden oder gewärtigen solle, 
daß bey seinem unaehorsmnlichm Ausbleiben wider ihn nach Vorschrift co6. N-. IV. 9. §. i 6 i 
H «es<,npti lieFn ä> c!. 12. <k i l H , . den 18 Oct. 1767 werde progrediret werden. Breslau den 
!6No» «767. ^ , , , , — —^____^5 

^ ie Brest Stadtgerichte machen hierdurch bekannt, daß das dem non tolvenäo verstsr-
öenen hiesigen Handelsmann I o h Adam Preuße zuständig«, auf der Schmiedebrücke subK». 
'82O gelegne Haus und-Erbe, aä inttNiniam des bestellten conn-üäiam,«, tit. Adv< Klein, 
sfflntlich f<il geboten, und zudiesfälligenl.icimtlonz.'l'eilninen der26 Ian .22Mgr tund 17 
May a. t. anberaumet worden, wornach sich Kauflustige zu achten, vecrerum in ^ucl. ^ a j . 
^mrizl ä.27^s». 1767. ^ ^ , ^ ^ 

O^^r?Sl.^r«:, ^crichte»nact)«n vetannt, daß»ä inltaniliim des Ben/. Weidnerischen 
^on»r2ä^«liz lit.Mv.Gotlschlmg, der mit No. zz. bezeichnete Weidmrische Reichkram offene-



Uch stlbhasiiret werben soll, und hierzu tnm'muz ult. der 4 Oct. c. anberaumet worden, an wel. 
cksm diejenigen, so gedachten Reichkram, welcher auf75o Rthl. gewürdigte worden, zu ka uff>n 
gesonnen sind, sich an gewöhnlicher Grricktsstelle ktnfilzden, ihr Gebot sä ^owcollum ablege^ 
und gewärtigen können, daß an den Meistbiethenden und am besten Zahlenden derselbe adjudl-
ckuwertens)U. Breslau dcn28Martli 1768. ^ 

Demnach der zu Riemberg bsfindlic^Mets^ nebst dem wzu gehörigen BauergM 
weicht z'.rsamlnen auf745Rthl.7Gr. Z d'. taxiret worden, öffentlich verkaufet werden st'», 
und bcshal) der 39 Juli, 18Oct.und i6Dec.a.c zu Î icirmionz I^immizangesetzt worden^ 
ais wird solches hiermit bekannt gemacht, und können alle diejenigen, weiche diesen Kretftham 
neost dem Baucrguth zu erkaufen wiüens sind, in obtzemeld?ten Terminen, besonders ab r m 
1eilnmo uklM0 auf dem allhiesigen Rathhause zu gewöhnlicher Zrtt erscheinen, ißt Geboth 
daraufableqen und gewärtigen, daß solches alsdann pluz Uciranä H mcliuz tolvenäi werbt 
Hchu îciror werden. 8izn. Breslau den ? May 1763. 
5^ ^ D rectores, Burgermeister und Rath. 
' Nachdem Se. Königl7H^oyett7Prinz Heinrich von Preußen u. gnädtgst resoldirel^Der«! 
im Ncumäskischen Creiße belegenes Prinzl. Amt Fälstensu, zuranderweitenund nelienVer 
Pachtung von Triuitatis 1768 bis dahin 1774, durch össez:tliche Licitation auszuthun und iz 
Pacht zu übsriassen; so wird allen und jeden Pachtlustigen, und wem sonst daran Helegen,durH 
diesen Mnllichen Aushang zu wWn gethan, baß zur klcitation des erst erwehnten Prinzl. Am 
tes Fürstenau, welches bishew der ly May c. zum erstet 
und letzten 1 ̂ imino licnanoniz festgesetzet und anberaumet wsrden. Es können also die Pacht 
Competkttttn in obbemeldtten Termino, sich in des Könlgl. Kammcrfiscal, und Prinzl. I : siitii 
arii Wandels Behausung tn Breslau des VonnittagsZeinfinden, ihr Geboth a^ ^orocoU^ni-
geben, und zugewattigen, daß mit dem pluz liciranri und m l̂ius lolvenn, wenn er zugleich hin-l 
längliche Cautton zuverläßig nachweiset, bis auf Sr.König!. Hoheit gnädigste Apprsbatiotj 
geschloßen werden soll, damit auch deCompetenten sich vor dcm le i mino liciranoniz von de 
Verfaßung des Prinzl. Amtes Fürstsnau, desselben Realitäten und Ertrages, auch von denet 
POchtconditionen genau informiren können; so hat sich jed^r Pachtlust̂ ger bey denen zu diesel 
l.icitatil)n erliannten c^mmlssailk dem König!. Kammcrfiscal Herr Wandel, und dem König! 
Kammeratwocaten Herrn Pietsch in Breslau zu melden, welcl)e die Anschlage und Pachtcondi 
tiones einem jeden ,u seiner Information vorlegen,und erklären werden.Berlw den 2̂1 Apr.768 

Sr . Kö^ig!. Hobelt des Prinzen Heinrichs vm; Preußen Dcmamenkaznmer 
bekannt gemacht, daß der Herr KrugeA ach Pansch Wtlttni 

ist seine zwcy Posseßiones, den Kretscham und Scholtisey in Schidiagwitz zu verkäussen. G 
bietet dahero solche jedermann zum feilen Kaufdar, mit der Nachricht, daß sich Kauflustige we 
gen Besichtigung dieser ̂ unäoium an den Herrn Mischer Peltz zu Gnichwitz, in Ansehung del 
Kaufs selbst aber an den Herrn Hofrath Sc ck in B r e s l a u ^ ^ ß ^ n konne^ ^ ^ 

Von dem Btschöfl. Oberreneamte wird hiermit jedermannlglich bekannt gemacht, da! 
die so benanntenweissenVorwerfsäcker vor demOhlauschenTbore, nebst der dazugehörige, 
.Schaferwiese, Graserey undHuttung auf anderweite «Jahre, nemlich von Termino Weih 
nachten 1768 bis dahin 1774 verpachtet werden sollen, und daß dazu'leiminuzlicirationiFail 
den 14 Juni (.anberaumet worden. Es zu diesen Aeckern, dl 
insgesamt 2G9 Morgen in Kräuterdeeten betragen, in das Ober^ntautt w dem Bischofshci 
auf dem Dohm melden, ihr Gebot ablegen, und gewärtigen, daß bem Melstbiethenten die! 
Aecker und Wiesen gegen annehmlich zu bestellende Cautton werde überlassen und zugeschlage 
werden. Dohm Breslau d e n / M a y 1768- Nach 



Nachtrag ?ä wo. 58. Mondtags den 16. May. Ao. 1768. 
Nachdem aufhohe und gnädige Erlaubniß aufden dritten Pfingstfeyertag das gewöhn¬ 

liche Königsschüßen in allhiefigem Schußwerder von einer löblichen Bürgerschaft, Zünften 
und 3eck?n wird gehalten werden. Als machen Caßirer und Schützen<Eltesten solches hier¬ 
durch bekannt, damit diejenigen, welch? in diesen Tagen Feilschaften haben, und sich allda ein¬ 
finden wollen, die gewöhnlichen Zettel bey dasigem Caßlrer lösen, damit ihnen die Plätze kön¬ 
nen angewiesen werden. Was aber Zinngießer-Waaren anbelangt, bleibt zum Spielen und 
Verkaufdem löblichen Mittel alleine. „ .^___^_«^___„____„ 

D e m A N i ^ w l r d M r d u r c h bekannt gemacht, daß künftigen Freytag, als den 2öhüf. 
Vormittags um 'oUhr im allhiesigen KöniglAccis-undZolldirections-Hause, verschiedene 
leinene, baumwollene auch seidene Waaren öffentlich ausgeboten, und denen Meistbiethenden 
gegen baare Bezahlung in schwer Courant werden zugeschlagen werden. ^ ^ 

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß instehenden Mittwoch Vormittags 
um 9 Uhr, als dm ighujus, verschiedene Sortiments von Dresdner Porcellain indem allhie¬ 
sigen Königl. Accls- und3oll-Directions>Hause, auÄioniz lc^e, und gegen baare Bezahlung in 
schwer Preuß.Cour«nt, jedoch unter der Bedingung veräusert werden sollen, daß das solcher¬ 
gestalt erstandene Porcellain wiederum sofort außer Landes gebracht werden müssn. Kauflu¬ 
stige so eine ganze Quantität von sothanen Porcellain käuflich an sich zu bringen Belieben haben, 
können die Specifikation davon aüenfals Tages vorhero inspicire». Breslau, den u M a y 
1768. .____— ^ 

im Feygenbaum auf der Altbußergasse, hat 
seinen We'nschank auf,egchen. Er offeriret jedermann seine Weine in folgenden Preisen: 
Oberunger das Qaart zu2a sgr. Niederunger das Quai t zu ,2sgr. Spanischen Wein das 
Quart zu i a sgr. Alten Franz vor 8 sgr kostet nur 5 sgr. Muscat vor i a sgr. kostet nur 7 sgr. 
Cahors oder rontac kostet nur 7 sgr. wer aber in Küssen, Antheil und Eymer kaufen wil l , hat 
geringere Preise zu gewartigen. ^ ___. . . ^._ 

Es uchet jemand ein Capital von ; bis 4020 Rthl aufstchere Hypothcque und andre an¬ 
nehmliche Bedingungen; sollte jemand hierunter dienen können, der kan das.Nähere in der 
Zeimttssscxpedition erfahren^ ^ 

Es wird bierm t denen, die sich der Saüerbrunmncur bedienen wollen, zur Nachricht ge¬ 
meldet, daß in Herrn von Wrhners Hinterhanse in der Etockgasse b?y dem Bürger Kauf und 
Handelsleuten, I oh . Gottlleb Reymann und Hosmann allhier, der ocritable neue Egerische 
Gaucrbrunn, Nied^rsalzerbrunn, und das Slydschnher Bitlerwasser angekommen, und von 
der frischesten Schöpfung Küsten-und Flaschenweine, nebst dergleichen und dem verilablen 
Cavlsbaderialz in möglichstem Preiß zu haben ist. Das Spaawaffcr und Pyrmonterbrunn 
werden ehestens erwartet. _̂̂ _̂_____ ___̂ _ 

Es ist aufeiner gelegnen Straße nahe am Ringe ein zur eu 6l«iz als en ^eiail Handlung 
eingerichtetes Haus zu vertanffen; Liebhaber können sich beydem HerrnPohl aufderäuser-
ien Nicolaigasse, wohnhaft bey dem Tischler Cordois melden, und^naher» Nachricht erhalten. 

"Mnt'Rö'thschloß den l o May 1768. ' 2 a von den hiesigen Beamten resoloiret worden, 
»le ĥ pstge Amts^Drauerey und «vrandtweinbrennerep vom künftigen l Juni oder Ju l i i an, 
wfz Jahr lang, an einen verständigen und mit Kundschaft versehenen Brauer in Afterpacht 
lusjuthun; als werben des Endes alle und jede Liebhaber, so dergleichen zu souteniren geben. 



ken, hierdurch elngeladen, sich auf den zo dleses Monats bey hiesigem Ksnlgl.Amte frilh u « 
8 Uhr einzufinden, d̂ e Conditiones, unter welchen die Brauerey und Brandtweinbrennerey 
verpachtet werden soll, zu inspiciren und zu gewärtigen, daß mit demjenigen, der die besten Con¬ 
ditiones eingehen wird, bis «mfhohe Approbation E. König!. Preuß. Krieges- und Domalnen-
kammer geschloßen, undsothane ^rauereyund Brandtweinbrennerfy überlassen werben soll.ß 

" Sagan, den 2 May 1763. Nachdem auf specielles Verlangen des Herrn Generalma¬ 
jors von Platen Hochw und Hochwohlgebohren, dessen von dem Rathsdirectore zu Brieg Hrn 
I o h . Ioach. Schulz yiestlbst erkaufte Wohnhaus gerichtlich aufgebothen, und zu dem Ende von 
dem Magistrat zu Sagan pei pubüca proclgm-ra alle diejenigen, so daran ein Recht und An¬ 
spruch zu haben vermeinen, peremwne cim« worben,binnen 12 Wochen a äaw an, solche aci sKa 
anzuzeigen, auch in ulrimo ^ermino den 25 Juli c. a. allhier auf dem Rathhaüse Nachmittags 
um ? Uhr persönlich »der durch hierzu gehörig Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Rechte und 
Ansprüche »ä?io«collum anzumelden, deren ̂ ultsscaciun« durch Orizzinal.lnNlumenra o^^y 
«ufandere rechtsgültige Weise beyzubringen, und zwar unter Androhung der riZeclullon, und 
Auflegung eines ewigen Stillschweigens; als wird dieses dmjenlge» so daran gelegen ist, hier-
mlt öffentlich bekannt gemacht. ^ ^ 

Dammerau im Namslauischen Creysse, den 27 April, 1763. Nachdem? die Frey, 
Herr! von Lynckerischen RlttergÜtter Dammerau, Hammer, und Zbitze im Namslauischen 
Creyse aus freyerHand verkauffet werden sollen, so wird solches hierdurch öffentlich bekannt 
gemacht, und jedermänniglich zur Nachricht gegeben, daß diejenigen so Belleben tragen diese 
Gätter an sich zu kauffen, bey denen dermahligen ^ciminittiaturibu« dieser Gütter, des Königs. 
Preuß. Landrath Freyherrn vLyncker in Oppeln, und des Herrn v König in Groß- Wilcawe 
bey Praußnitz melden, die Anschläge und conäitinnez inpilcil«, und mit denenselben n acmen 
können. Diejenigen aber so diese Gütter inAugenschein nehmen wollen, können sich bey dem 
Dammerauer Beamten melden, welcher bie Gütter anzuweisen beordert ist. 

Schülzelsünd Gerichten in 3«Atzendorf bey Schweidnltz, citiren^en'Nt' 13 Jahr abwe« 
ftnben Daniel Zimmer, Gottfried Zimmers, gewesenen hiesigen Hofegättners hinterlassener 
Sohn, fals er noch am Leben, »der dessen eheliche Leibeserben, daß er, oder dieselben, binnen den 
Z Terminen, nnd zwar den zten als i'ermmo ulnmo K pelemtorio den 31 May, i v Iu l i und 
22 August a. c. vor hiesigen Gerichten erscheinen, oder gewärtigen ftllen, daß er, GottfZimmer, 
sodann pro moiruo äeclslil t und sein Erbthell an die andern übrigen Erben verabfolget werde. 

Alle diejenigen, welche an der in lolvenäo gewordenen Hedwig Frankin zu Ober-Langen-
dorfVermsgen, oder aber daselbst be'egenes Bauerguth ex quocun^ue oapire einige Ansprüche 
zu haben vermeynen, werden hiermit edictaliter cltiret, zwischen jeztund 9 Wochen, spätestens 
bis zum 15 Juni c. 2. als in I'ei minc» Ultimo <k p« emtona, sub pcena pi sclu6 H pcrpetui Klenlu 
ihre Anforderungen vor E. Iustitiarlat-Amte des allhlefigen colle^ii sorietati« )«lu zu llquidi» 
een und zu iustificiren. Neiffe den 12 April 1763. 
' Da zum Verkauf des der Hedewlg verwittweten Frankin zu Langendorfgehörigen Bau, 
erguthes der 11 May, 8 Juni und 6 Jul i c<». pro i'ei mini« licitstioni, pl «li^il ei worden; so 
»erden sämtliche Kauflustige in besagten Terminen, besonders aber in ukimo ü p« emwrin, l» 
dem allhiesigen dolle^io 5ociet«tiz ̂ setu vor E. Iustitlariatamte desselben aä liquitanäum zu «»< 
scheinen,hiermtteingeladen. Neisse den 13April 1763. 
Diese Zeltungen werden Wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends, m 

Vresla« in w i l h . Gottlieb Rorns Buchhandlung am Ringe, ausgegeben, und 
Hld aZch a»f allen König!. Pojismmn l " haben. 


